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Zusammenfassung  

Mit der vorliegenden Teilrevision der Nutzungsplanung wird der Raumbedarf 
für Fliessgewässer und stehende Gewässer festgelegt , welcher für die Ge-
währleistung der natürlichen Funktion der Gewässer, den Schutz vor Hoch-

wasser und die Gewässernutzung erforderlich ist. Ebenfalls werden Gefahren-
zonen aufgrund der kantonalen Naturgefahrenkarte ausgeschieden.  
 

Die Festlegung der Gewässerräume bei fliessenden Gewässern erfolgt nach 
einer Interessenabwägung. In einem ersten Schritt müssen diejenigen Gewäs-
serabschnitte bestimmt werden, bei denen ein Gewässerraum festzulegen ist. 

Hierfür sind verschiedene Grundlagendaten beizuziehen. In einem zweiten 
Schritt ist die Bemessung der Gewässerräume anhand der natürlichen Gerin-

nesohle zu berechnen. 

Bei den stehenden Gewässern (Vierwaldstättersee und Zugersee) beträgt die 
Gewässerraumbreite mindestens 15 m ab der Uferlinie. Im ersten Schritt gilt 
es die Uferlinie zu verifizieren. Ebenfalls ist zu prüfen, ob eine Erhöhung der 

Gewässerraumbreite erforderlich ist.  
 
Die Gefahrenzonen werden nach der vom Kanton erstellten Naturgefahren-

karte für jene Gebiete ausgeschieden, die durch Naturgewalten gefährdet 
sind. Damit wird das Ziel, die Bevölkerung, Sachwerte und natürliche Lebens-
grundlagen optimal zu schützen, verfolgt.  

 

Im Baureglement des Bezirks werden die entsprechenden Vorschriften für die 
einzelnen Gefahren aber auch für die neue Gewässerraumzone erlassen. 

 
Diese Inhalte werden in der vorliegenden Teilrevision der Nutzungsplanung 
festgesetzt und grundeigentümerverbindlich gesichert.  

  

Bestandteile der Teilrevision 

Gewässerraumzone 

Gefahrenzonen 

Verbindliche Umsetzung 
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1. Einleitung 

1.1 Anlass 

Die übergeordnete Gesetzgebung zum Schutz der Gewässer (Gewässer-

schutzgesetz, Gewässerschutzverordnung) wurde in den letzten Jahren ange-
passt. Am 1. Januar 2011 trat das revidierte Bundesgesetz über den Schutz 
der Gewässer in Kraft.  

Die Kantone wurden verpflichtet den Raumbedarf für oberirdische Gewässer 
festzulegen, welcher für die Gewährleistung der natürlichen Funktionen der 
Gewässer, den Schutz vor Hochwasser und die Gewässernutzung erforderlich 

ist (Art. 36a GSchG). Diese Aufgabe hat der Kanton Schwyz den Gemeinden 
delegiert (§17 PBG). Die Gemeinden sind aufgefordert, ihre Nutzungsplanung 
auf die geänderte Gesetzgebung anzupassen. 

 
Solange die Gewässerräume nicht grundeigentümerverbindlich festgelegt 
sind, gelten verschärfte Übergangsbestimmungen (grössere Gewässerräume). 

 
Der Bezirk Küssnacht hat vorgängig kein rechtskräftiges behördenverbindli-
ches Gewässerrauminventar erstellt. Die Sicherung des Raumbedarfs der 

oberirdischen Gewässer innerhalb des Siedlungsgebiets war im Rahmen der 
Teilrevision der Nutzungsplanung vorgesehen. Diese Teilrevision wurde von 
der Stimmbevölkerung jedoch am 10. Februar 2019 an der Urnenabstimmung 

abgelehnt. Aus diesem Grund verfügt der Bezirk Küssnacht nach wie vor über 
keine rechtskräftig festgelegten Gewässerräume. 
 

Mit der vorliegenden Teilrevision der Nutzungsplanung sollen nun die Gewäs-
serräume sowohl innerhalb wie auch ausserhalb der Bauzonen grundeigentü-
merverbindlich gesichert werden.  

 
Gemäss §17 des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Schwyz (PBG) ha-
ben die Gemeinden und Bezirke die Gefahrenzonen in ihren Nutzungsplänen 

festzulegen. Die Naturgefahrenkarte des Amts für Wald und Natur des Kan-
tons Schwyz für den Bezirk Küssnacht liegt vor (Stand März 2025), weshalb 
die gesetzliche Pflicht zur Umsetzung besteht.  

  

Festsetzung Gewässerräume 

Umsetzung 

Naturgefahrenkarte 
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1.2 Bestandteile der Teilrevision  

Gegenstand der Beschlussfassung sind die Änderungen in den folgenden ver-

bindlichen Unterlagen: 
�„  Nachgeführte Zonenpläne  

�„  Ortsteil Küssnacht 

�„  Ortsteil Immensee 
�„  Ortsteil Merlischachen 
�„  Ortsteil Haltikon  

�„  Ortsteil Seebodenalp 
�„  Ortsteil Fänn 
�„  Landschaft Nord  

�„  Landschaft Süd 

�„  Baureglementsergänzungen 

 

Nicht Gegenstand der Beschlussfassung sind die orientierenden Unterlagen. 
In diesen sind die vorgesehenen Änderungen oder die Vorgehensweise doku-
mentiert.  

�„  Änderungspläne 
�„  Ortsteil Küssnacht 
�„  Ortsteil Immensee 

�„  Ortsteil Merlischachen 
�„  Ortsteil Haltikon  
�„  Ortsteil Seebodenalp 

�„  Ortsteil Fänn 

�„  Landschaft Nord  
�„  Landschaft Süd 

�„  Methodikpläne 
�„  Grundlagenplan Fliessgewässer 
�„  Umsetzung Gewässerräume 

�„  Seebuchten Vierwaldstättersee 
�„  Seebuchten Zugersee 
�„  Gefahrenzonen, Synoptische Darstellung Gefahrenkarte /-zonen  

für sämtliche Ortsteile  

�„  Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV mit Anhängen 

  

Gegenstand der 

Beschlussfassung 

Nicht Gegenstand der 

Beschlussfassung 



Festlegung Gewässerräume und Gefahrenzonen, Bezirk Küssnacht 

X:\ RP\ 390 Küssnacht am Rigi\ 86 Teilrevision NUP (Gewässeraum- und Gefahrenzonen)\ 13 

aktuelles Exemplar, Verfahren\ 6_öffentliche 

Auflage\ 01_Bericht\ Erläuterungsbericht_Küssnacht.docx 

9  

1.3 Verfahren der Nutzungsplanung  

Nutzungspläne im Sinne des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) 

haben folgendes Verfahren zu durchlaufen: 
 

1. Verabschiedung durch den Bezirksrat zuhanden des Informations - 

und Mitwirkungsverfahrens  
2. Informations - und Mitwirkungsverfahren (§25 Abs. 1 PBG) 
3. Bereinigung nach Informations - und Mitwirkungsverfahren  

4. Verabschiedung durch den Bezirksrat zuhanden der kantonalen Vor-
prüfung 

5. Vorprüfung durch das Volkswirtschaftsdepartement (§25 PBG)  

6. Prüfung der Eingaben und des Vorprüfungsberichtes und Bereini-
gung der Nutzungsplanung (§ 25 Abs. 1 PBG) 

7. Öffentliche Auflage während 30 Tagen (§25 Abs. 2 PBG) 

8. Evtl. Einsprachebehandlung durch Bezirksrat (§ 26 Abs. 1 PBG) 
9. Evtl. Beschwerdebehandlung durch Regierungsrat (§ 26 Abs. 2 PBG) 
10. Evtl. 2. öffentliche Auflage von wesentlichen Änderungen (§ 26 Abs. 

3 PBG) 
11. Beschlussfassung durch Bezirksgemeinde, wobei Abänderungsan-

träge unzulässig sind (§ 27 Abs. 1 und 2 PBG) 

12. Genehmigung durch den Regierungsrat 

1.4 Bisheriges Verfahren  

Erstellung eines Entwurfs der Nutzungsplanung zur Umsetzung der Gewässer-

räume sowie der Festsetzung der Gefahrenzonen. 

 
Kantonale Vorprüfung durch das Volkswirtschaftsdepartement  

 
Überarbeitung der Unterlagen und Besprechung mit dem Kanton. Einreichung 
in die 2. kantonale Vorprüfung. 

 
2. kantonale Vorprüfung durch das Volkswirtschaftsdepartement  
 

Bereinigung der Unterlagen aufgrund des 2. Vorprüfungsbericht s 
 
Mitwirkungsauflage  (30 Tage) 

 

Bereinigung der Unterlagen aufgrund der Mitwirkungseingaben  
�„  Erstellung Vorprojekte für Fliessgewässer mit einem Hochwasserschutzde-

fizit  
�„  Abklärungen mit dem Amt für Gewässer (AfG) 
�„  Fachliche Überprüfung durch Gefahrenspezialisten 

�„  Abklärungen mit dem Amt für Wald und Natur (AWN) 

Verfahren nach PBG 

Juni 2020 �• März 2021 

10. Mai 2021 �• 13. Juli 2021 

März 2022 

3. März 2022 �• 21. April 2022 

Mai 2022 

10. Juni 2022 �• 11. Juli 2022 

bis Juli 2025 
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Öffentliche Auflage  (30 Tage) 
 

  

14. August 2025 �•  

15. September 2025 
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2. Grundlagen Gewässerräume 

2.1 Grundlagen 

Massgebend sind das Gewässerschutzgesetz (GSchG) sowie die Gewässer-

schutzverordnung (GSchV). Zudem hat das Amt für Raumentwicklung des 
Kantons Schwyz eine Arbeitshilfe zur Uferlinie von stehenden Gewässern in 
der kommunalen Nutzungsplanung veröffentlicht (massgebend für Gewässer-

raum entlang stehender Gewässer). Auch hat das Umweltdepartement ein 
Merkblatt zur Gewässerraumfestlegung veröffentlich t (Festlegung der Gewäs-
serräume). 

 
Die revidierte eidgenössische Gewässerschutzverordnung (GSchV) ist seit 
dem 1. Juni 2011 in Kraft. In Art. 41a und Art. 41b GSchV ist die Bemessung 

der Gewässerräume für fliessende und stehende Gewässer geregelt. Die Ge-
staltung und Bewirtschaftung des Gewässerraums richtet sich nach  
Art. 41c GSchV. 

 
Bis der Gewässerraum grundeigentümerverbindlich festgelegt ist, gelten die 
verschärften Übergangsbestimmungen der Gewässerschutzverordnung. Diese 

sehen deutlich grössere Gewässerraumbreiten vor.  
 

 

Abb. 1: Berechnung bei Festlegung der Gewässerräume; Beispiel 
Gerinnesohle 4 m; Quelle: R+K 

 

Abb. 2: Gewässerraum heute geltend (Übergangsbestimmungen); 
Beispiel: Gerinnesohle 4m; Quelle: R+K 

 
Die Festlegung der Gewässerräume ist eine zwingende Aufgabe der Gemein-
den. Dem Bezirksrat Küssnacht ist es ein Anliegen die Gewässerräume mög-

lichst bald rechtskräftig festzulegen, um die Übergangsbestimmungen abzulö-
sen. Dies schafft für alle Betroffenen di e nötige Rechtssicherheit.  
 

2.2 Arbeitshilfe zur Festlegung und Nutzung des Gewässerrau-
mes 

Im Juni 2019 wurde durch die Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konfe-

renz (BPUK) und der Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren 
(LDK) und verschiedenen Bundesämtern die modulare Arbeitshilfe zur Festle-
gung und Nutzung des Gewässerraums in der Schweiz veröffentlicht  (Aktuali-

sierung 2024). Die Arbeitshilfe wurde bei der Erarbeitung der vorliegenden 
Teilrevision berücksichtigt.  

Grundlagen 

Übergangsbestimmungen 

Nutzung des Gewässerraums 
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2.3 Arbeitshilfen Kanton Schwyz  

Für die Festlegung der Gewässerräume und der Uferlinie stehen im Kanton 

Schwyz verschiedene kantonale Arbeitshilfen zur Verfügung. Diese dienen der 
Klärung gesetzlicher Unschärfen, der Vereinheitlichung des Vollzugs und der 
Unterstützung bei methodischen und planerischen Entscheidungen im Rah-

men kommunaler Nutzungsplanungen. 

2.3.1  Merkblatt zur Festlegung der Gewässerräume  

Das Umweltschutzdepartement des Kantons Schwyz hat am 31. März 2023 

ein Merkblatt zur Festlegung der Gewässerräume veröffentlicht. Ziel dieses 
Dokuments ist es, unbestimmte Rechtsbegriffe aus Gesetz und Verordnung zu 
konkretisieren und eine einheitliche Vollzugspraxis im Kanton zu fördern.  

 

Das Merkblatt hält unter anderem fest, dass Fliessgewässer mit einer natürli-
chen Sohlenbreite von maximal 1.5�×m als sehr kleine Fliessgewässer gelten. 

Diese Praxis wurde bereits durch das Verwaltungsgericht bestätigt.  Für die 
Bestimmung der natürlichen Sohlenbreite können vorhandene ökomorphologi-
sche Erhebungen (des AfG) beigezogen werden. Liegen keine entsprechenden 

Aufnahmen vor, ist die natürliche Sohlenbreite auf andere Weise zu ermitteln 
und nachvollziehbar zu dokumentieren. 

2.3.2  Flussdiagramm Methodenwahl zur Ermittlung der natürlichen Sohlenbreite  

Im September 2024 hat das Amt für Gewässer eine ergänzende Arbeitshilfe in 
Form eines Flussdiagramms veröffentlicht, welches die Auswahl der geeigne-
ten Methode zur Bestimmung der natürlichen Sohlenbreite unterstützt. Die Ar-

beitshilfe legt insbesondere fest , dass bei Fliessgewässerabschnitten mit kei-
ner oder eingeschränkter Breitenvariabilität auf naturnahe Vergleichsstrecken 
ober- oder unterhalb zurückgegriffen werden soll (Referenzmethode). Voraus-

setzung dafür ist die topografische und hydromorphologische Vergleichbar-
keit der Abschnitte. Zur Verifizierung können zusätzlich historische Karten bei-
gezogen werden. 

2.3.3  Checkliste Interessenabwägung  

Ebenfalls im September 2024 hat das Amt für Gewässer eine Checkliste veröf-
fentlicht, die im Fall eines geplanten Verzichts auf einen Gewässerraum An-

wendung findet. Sie führt auf, unter welchen Bedingungen eine Interessenab-
wägung erforderlich ist, welche Gründe für einen Verzicht gelten können und 

welche Interessen als überwiegend gelten. Ist ein überwiegendes öffentliches 

Interesse gegeben, so entfällt die Möglichkeit einer Interessenabwägung. Die 
Checkliste listet die relevanten übergeordneten Interessen auf, die einen Ver-
zicht ausschliessen.  



Festlegung Gewässerräume und Gefahrenzonen, Bezirk Küssnacht 

X:\ RP\ 390 Küssnacht am Rigi\ 86 Teilrevision NUP (Gewässeraum- und Gefahrenzonen)\ 13 

aktuelles Exemplar, Verfahren\ 6_öffentliche 

Auflage\ 01_Bericht\ Erläuterungsbericht_Küssnacht.docx 

13  

2.3.4  Arbeitshilfe Uferlinien von stehenden Gewässern in kommunalen Nutzungs-
planungen 

Das Amt für Raumentwicklung hat am 28. Mai 2019 eine Arbeitshilfe zur Fest-
legung der Uferlinie von stehenden Gewässern veröffentlicht. Sie bietet eine 
einheitliche Methodik zur Festlegung der Uferlinie im Rahmen kommunaler 

Nutzungsplanungen. Als Grundlage dient die Bodenbedeckung gemäss amtli-
cher Vermessung. Flächen, die periodisch überflutet werden, wie beispiels-
weise Schilfgürtel, sind wie stehende Gewässer zu behandeln. 

 
Die Arbeitshilfe enthält zudem Hinweise zur Koordination mit dem Amt für Ge-
wässer sowie zur Handhabung von Spezialfällen wie beispielsweise Boots-

haaben. Darüber hinaus wird beschrieben, wie Zonen infolge der Uferlinien-
festlegung bereinigt werden müssen, etwa durch Ein- oder Auszonung. 

2.4 Kommunale Bestimmungen  

Das Baureglement von Küssnacht enthält bereits eine Bestimmung für die Ge-
wässerabstände für Bauten und Anlagen gegenüber dem Vierwaldstätter- und 
Zugersee sowie gegenüber von Bächen und eingedolten Gewässern.  

 
Gewässerabstand 
1Bauten und Anlagen haben gegenüber dem Vierwaldstätter- und Zugersee ei-

nen Abstand von 20 m ab Grenze Wasserzone gemäss §34 VVzPBG (neu PBV) 

einzuhalten. 

 
2Gegenüber Bächen ist vom äussersten Gebäudeteil bis zur oberen Böschungs-

kante ein Abstand von mindestens 5 m einzuhalten.  

 
3Gegenüber eingedolten Gewässern beträgt der Abstand 3 m gegenüber der 

Mittelachse der Eindolung. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Revision der Nutzungsplanung müssen die Best-
immungen zu den Gewässerabständen ersetzt, sowie neue Bestimmungen zu 
Naturgefahren im Baureglement aufgenommen werden. 

  

Baureglement 

Art. 45 
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3. Festlegung der Gewässerräume 
Zur Bestimmung der Gewässerräume wurde das Vorgehen in zwei Phasen un-
terteilt.  

 
In der ersten Phase wurden diejenigen Gewässerabschnitte bestimmt, an wel-
chen ein Gewässerraum gemäss Gewässerschutzverordnung (GSchV) Art. 

41a festgelegt werden muss. Das Vorgehen wurde in 3 Schritte aufgeteilt, wel-
ches im nachfolgenden Kapitel 3.1 näher erläutert wird.  
 

In der zweiten Phase wurden diejenigen Gewässerabschnitte untersucht, bei 
denen ein Verzicht nach der Phase 1 möglich wäre. Es wurde eine Detailunter-
suchung mit Hilfe der Naturgefahrenkarte, technischem Bericht zur Naturge-

fahrenkarte, historische Karten und Leitungskataster durchgeführt (Kapitel 

3.2). Des Weiteren wurde eine Begehung durchgeführt. Es wurden alle Fliess-
gewässer mit einer «eingeschränkten», «keiner» oder «nicht bestimmten» Brei-

tenvariabilität untersucht.  
 

 

Abb. 3: Vorgehen Festlegung Gewässerraum; Quelle: R+K 
 

3.1 Vorgehen bei Fliessgewässer (Untersuchung Phase 1) 

Die Phase 1 wird in drei Schritten aufgeteilt. In jedem Schritt werden alle ein-
zelnen Abschnitte der Fliessgewässer untersucht, ob ein Ausscheidungskrite-

rium gemäss Art. 41 GSchV zutrifft oder nicht. Ein Gewässerraum wird festge-
legt, wenn ein Ausscheidungskriterium zutrifft.  

 

Das Amt für Gewässer hat in einer strategischen Planung den Handlungsbe-
darf an den Fliessgewässern eruiert (genehmigt 31. August 2021). Dazu wur-
den die Interessen des Hochwasserschutzes und der Renaturierung an einem 

Gewässerabschnitt ermittelt, gewichtet und priorisiert.  

Schritt  1 

(Kapitel 3.1.1) 
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Jeder Gewässerabschnitt wurde anhand dieser Karten untersucht und bei ei-
nem ausgewiesenen Handlungsbedarf wird ein Gewässerraum ausgeschie-

den.  
 
Im 2. Schritt wurden diejenigen Gewässerabschnitte ermittelt, welche sich in-

nerhalb von Schutzgebieten nach Art. 41a Abs.1 GSchV befinden. In diesem 
Fall wird ein Gewässerraum festgelegt. 
 

Der 3. Schritt ermittelt diejenigen Gewässerabschnitte, welche innerhalb des 
Sömmerungsgebiets liegen, sich im Wald befinden, eingedolt oder sehr klein 
sind. Gestützt auf Art. 41a Abs. 5 GSchV kann bei diesen Abschnitten auf die 

Festlegung des Gewässerraums verzichtet werden, sofern keine überwiegen-
den Interessen entgegenstehen (Grundsätzlich wurden die überwiegenden In-
teressen bereits im Schritt 1 und 2 ermittelt).  

 
Bei der nachstehenden Darstellung wird die Vorgehensweise der ersten Phase 
für die Festlegung des Gewässerraums abgebildet.  

 

 

Abb. 4: Vorgehen Fliessgewässer Phase 1; Quelle: R+K 

 

  

Schritt 2 

(Kapitel 3.1.2) 

Schritt 3 

(Kapitel 3.1.3) 
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3.1.1  Schritt 1  

Der Kanton Schwyz erarbeitete eine strategische Langfrist - und Massnahmen-

planung im Sinne von § 42a des Wasserrechtsgesetz (SR 451.100, KWRG) zur 
Ermittlung und Bewertung des Handlungsbedarfs an den Fliessgewässern. 
Darin enthalten sind sowohl die Interessen des Hochwasserschutzes sowie 

die Renaturierung eines Gewässers.  
 
In der Ermittlung des Handlungsbedarfs aufgrund eines Hochwasserschutzde-

fizites wurden Gewässerabschnitte, welche zu einer erheblichen Gefährdung 
führen und ein hohes monetäres Risiko aufweisen, als hoch gewichtet.  
 

 

Abb. 5: Ausschnitt Hochwasserpriorität  Fliessgewässer; Quelle: AFG (Stand: November 2020) 

 
In der Ermittlung des Handlungsbedarfs aufgrund eines ökologischen Defizits 
wurden Gewässerabschnitte mit einem hohen Revitalisierungspotential und 

einem wesentlich beeinträchtigten Geschiebehaushalt als hoch bis sehr hoch 
eingestuft. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Revitalisierungspriorität.  
 

Schutz vor Hochwasser und 

Revitalisierungsbedarf 
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Abb. 6: Ausschnitt Revitalisierungspriorität Fliessgewässer ; Quelle: AFG (Stand: November 2020) 

 

Das Amt für Gewässer hat eine strategische Planung betreffend Renaturie-
rung der Gewässer im Kanton Schwyz erstellt. Dabei wurde der Nutzen für Na-
tur und Landschaft im Verhältnis zum voraussichtlichen Aufwand geprüft.   

Revitalisierungsplanung 



Festlegung Gewässerräume und Gefahrenzonen, Bezirk Küssnacht 

X:\ RP\ 390 Küssnacht am Rigi\ 86 Teilrevision NUP (Gewässeraum- und Gefahrenzonen)\ 13 

aktuelles Exemplar, Verfahren\ 6_öffentliche 

Auflage\ 01_Bericht\ Erläuterungsbericht_Küssnacht.docx 

18  

 

Abb. 7: Ausschnitt Revitalisierungsplanung; Quelle: AfG (Stand: 17.12.2014) 

 
Massgebend sind jene Fliessgewässer, welche durch den Kanton mit einer 

Hochwasserschutzpriorität oder Revitalisierungspriorität  sehr hoch, hoch oder 
mittel eingestuft wurden. Ist jedoch der Nutzen für die Natur und Landschaft 
im Verhältnis zum Aufwand gering, besteht kein überwiegendes Interesse an 

einem Gewässerraum. Die folgende Darstellung zeigt näher auf, bei welchen 
Fliessgewässern (blau) ein Gewässerraum festzulegen ist.   
 

  

Übersicht Festlegung GWR not-

wendig 
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Abb. 8: Notwendigkeit für Festlegung Gewässerraum aufgrund Hochwasserschutz und Revitali-

sierungsbedarf (Schritt 1) 

 

  

Übersicht Hochwasserschutz - 
und Revitalisierungspriorität  

 
 

Festlegung GWR  
notwendig 

 

Verzicht möglich  
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3.1.2  Schritt 2  

Die folgenden Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind auf dem Bezirksge-

biet von Küssnacht vorhanden. 
 
�„  Flachmoor: «Schlittenried» und «Weiherried» 

�„  Amphibien Ortsfeste Objekte: «Pfaffenhaut»,  
�„  Amphibien Wanderobjekte: «Deponie Aahus» 
�„  BLN: «Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi, Zugersee» 

 

 

Abb. 9: Notwendigkeit für Festlegung Gewässerraum aufgrund Schutzgebiete nach 

Art. 41a Abs. 1 GSchV (Schritt 2) 

 
Die BLN-Gebiete im Bezirksgebiet Küssnacht weisen keine spezifischen 
Fliessgewässerziele auf. Deshalb wird in diesen Gebieten der Gewässerraum 

nach Art. 41a Abs. 2 GSchV berechnet.  
 
Die eingedolten Fliessgewässer im Ortskern Immensee wurden näher unter-

sucht. Wie bereits erwähnt, weisst das BLN Gebiet «Zugersee» keine spezifi-
schen Fliessgewässerziele auf, die eine Festlegung nach Art. 41a Abs.1 

GSchV erfordern würden. Des Weiteren sind keine Hochwasser- und Revitali-

sierungsprioritäten bekannt und die Naturgefahrenkarte zeigt keine Hochwas-
sergefahr für dieses Gebiet auf. Deshalb bestehen keine überwiegenden Inte-
ressen und es wird auf eine Ausscheidung des Gewässerraums im Ortskern 

Immensee verzichtet. 

Bezirk Küssnacht 

BLN-Gebiete 

 «Kernwald, Bürgenstock, 

Rigi»und «Zugersee»  

Spezialfall Ortskern Immensee 

Amphibien  
Wanderobjekte 

Flachmoor 

Amphibien  
ortsfeste Objekte  

BLN 

Übersicht über die  

Schutzgebiete 
 

Festlegung GWR  
notwendig 

 

Verzicht möglich  

 

Schutzgebiete 
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3.1.3  Schritt 3  

Der südöstliche Teil des Bezirksgebiets ist gemäss den landwirtschaftlichen 

Zonengrenzen dem Sömmerungsgebiet zugewiesen. In diesem Bereich 
könnte auf die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet werden, sofern 
keiner der vorangegangenen Gründe (Kap. 3.1.1 und 3.1.2) die Festlegung er-

forderlich macht und keine weiteren Interessen entgegenstehen (Art. 41a Abs. 
5 GSchV). 
 

 

Abb. 10: Schritt 3, Möglichkeit für Verzicht Gewässerraum aufgrund Sömmerungsgebiet  

 
Auf dem Bezirksgebiet von Küssnacht sind ca. 20 km eingedolte Fliessgewäs-
ser vorhanden. Bei diesen kann auf die Festlegung eines Gewässerraums ver-

zichtet werden, sofern keiner der vorangegangenen Gründe (Kap. 3.1.1 und 
3.1.2) die Festlegung erforderlich macht und keine überwiegenden Interessen 
entgegenstehen (Art. 41a Abs. 5 GSchV). 

 
Die Lage der eingedolten Fliessgewässer stammt einerseits aus der Amtlichen 
Vermessung und andererseits aus den ökomorphologischen Daten des Kan-

tons Schwyz oder aus dem Leitungskataster des Bezirks (Abweichungen ein-

getragener Leitungen; Masse und Bezeichnung sind möglich).  
 

 

Verzicht aufgrund  

Sömmerungsgebiet 

Verzicht aufgrund  

eingedolter Fliessgewässer 

Verzicht aufgrund  
Sömmerungsgebiet 

möglich  
 

Kein Verzicht möglich 

 
Verzicht möglich  

(Art. 41a Abs. 5 GSchV) 

 

Sömmerungsgebiet 
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Abb. 11: Schritt 3, eingedolte Fliessgewässer 

  

Übersicht Verzicht  

aufgrund Eindolung 

 

Kein Verzicht möglich 

 
Verzicht möglich  

(Art. 41a Abs. 5 GSchV) 
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Gemäss den Daten der Amtlichen Vermessung sind im Bezirksgebiet Küss-
nacht die folgenden Waldflächen vorhanden. Innerhalb dieser kann auf die 

Festlegung eines Gewässerraums verzichtet werden, sofern keiner der voran-
gegangenen Gründe (Kap. 3.1.1 und 3.1.2) die Festlegung erforderlich macht 
und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 41a Abs. 5 GSchV). 

 

 

Abb. 12: Schritt 3, Möglichkeit für Verzicht Gewässerraum aufgrund Waldflächen  

 
Gemäss dem Merkblatt des Umweltdepartements des Kantons Schwyz vom 
31. März 2023 zur Festlegung der Gewässerräume, können die Gewässer-

räume der sehr kleinen Fliessgewässer (natürliche Sohlenbreite bis max. 
1.5 m) nicht festgelegt werden. Grundlage hierfür bildet die ökomorphologi-
sche Erhebung des Kantons Schwyz sowie die Begehung vom 13. Oktober 

2022. Diese Praxis wurde bereits durch das Verwaltungsgericht behandelt und 
durch diese gestützt.  
 

Gemäss den ökomorphologischen Aufnahmen des Amts für Umweltschutz 
des Kanton Schwyz weisen folgende Fliessgewässer eine Bachsohlenbreite 
von kleiner/gleich 1.5 m auf und gelten im Sinne des Merkblattes des Umwelt-

departements vom 31. März 2023 als sehr kleine Gewässer. Bei diesen kann 
auf die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet werden, sofern keiner der 
vorangegangenen Gründe (Kap. 3.1.1 und 3.1.2) die Festlegung erforderlich 

macht und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. 
 

Verzicht aufgrund von Wald 

Verzicht aufgrund sehr kleiner 

Fliessgewässer 

Übersicht Verzicht  
aufgrund von Wald 

 

Kein Verzicht möglich 

 
Verzicht möglich  

(Art. 41a Abs. 5 GSchV) 
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Abb. 13: Schritt 3, Verzicht aufgrund sehr kleiner Fliessgewässer  

 
  

Übersicht Verzicht  
aufgrund sehr kleine  

Fliessgewässer 

 
Kein Verzicht möglich 

Bachsohlenbreite >1.5 m 

 
Verzicht möglich  

�&�E�G�L�W�S�L�P�I�R�F�V�I�M�X�I���µ�����������Q 
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3.1.4  Gewässerraumfestlegung  (nach Phase 1) 

Durch die vorgenommene Interessenabwägung in der Phase 1 ist für folgende 

Fliessgewässer ein Gewässerraum festzulegen (blaue Abschnitte). Diejenigen 
Fliessgewässer, bei denen in der ersten Phase kein Gewässerraum festgelegt 
wird, werden in der zweiten Phase vertieft untersucht (rote Abschnitte) . 

 

 

Abb. 14: Fliessgewässer an welchen ein Gewässerraum festgelegt wird nach der Auswertung der Phase 1 

 

  

Verzicht auf Festlegung  
des Gewässerraums 

Festlegung Gewässerraum 
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3.2 Vorgehen Phase 2: Detailuntersuchung  

In diesem Kapitel werden jene Fliessgewässerabschnitte untersucht, bei de-

nen gemäss Phase�×1 auf die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet wer-
den könnte, sofern keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Abb. 14, 

rot eingefärbte Fliessgewässer).  

Die untersuchten Abschnitte werden in der Übersichtstabelle im Kapitel 3.2.2 
dargestellt. Dabei wird jeweils ausgewiesen, ob nach Abschluss der Interes-
senabwägung im Rahmen von Phase�×2 ein Gewässerraum festzulegen ist.  Die 

detaillierte Untersuchung ist im Anhang C dokumentiert .  

3.2.1  Vorhandene Interessen 

Folgende Interessen werden gegenübergestellt. 

 

Der Hochwasserschutz ist gemäss dem Bundesgesetz über den Wasserbau 
(WBG) und dem Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) ein we-

sentliches öffentliches Interesse. Es gilt Menschen und Sachwerte möglichst 
vor (Wasser-)Gefahren zu schützen. Die Hochwasserschutzpriorität (sehr 
hoch, hoch, mittel, gering und sehr gering) ist in der Interessenabwägung zu 

berücksichtigen. Zur Hilfe wird die Karte Hochwasserschutzpriorität des Amts 
für Gewässer benutzt (Stand: November 2020; genehmigt 31.08.2021).  
 

Bei der Ermittlung der Hochwasserschutzpriorität wurde die Gefahrenkarte 
mitberücksichtigt. Ist jedoch ein Verzicht des Gewässerraums möglich, muss 
der technische Bericht zur Naturgefahrenkarte konsultiert werden. Darin sind 

nähere Details über mögliche Gefahren und den Handlungsbedarf erläutert. Es 

wird zwischen häufigen, mittleren und seltenen Ereignissen unterschieden. Es 
wird davon ausgegangen, dass die häufigen Ereignisse alle 30 Jahre eintreten, 

die mittleren Ereignissen alle 100 Jahre und die seltenen Ereignisse alle 300 
Jahre.  
 

Auch die Revitalisierung ist gemäss den Bundesgesetzen (WBG; GSchG) ein 
wesentliches öffentliches Interesse, welche bei der Interessenabwägung zu 
berücksichtigen gilt. Die Revitalisierungsprioritäten können von sehr hoch, 

hoch, mittel, gering und sehr gering reichen. Ist die Revitalisierungspriorität 
sehr hoch oder hoch besteht ein hohes ökologisches Defizit. Mit der Revitali-
sierung ist das Ziel die natürlichen Funktionen eines verbauten oder eingedol-

ten oberirdischen Gewässers wiederherzustellen. Zur Hilfe wird die Karte Revi-

talisierungspriorität des Amts für Gewässer benutzt (Stand: November 2020; 
genehmigt 31.08.2021). Ist jedoch der Nutzen für die Natur und Landschaft im 

Verhältnis zum Aufwand gering, wird kein Gewässerraum festgelegt (Revitali-
sierungsplanung vom 17.12.2014) 
  

Hochwasserschutz  

Gefahrenkarte 

Revitalisierung 
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Für die Bestimmung, ob es sich um ein Fliessgewässer im Rechtsinn handelt, 
werden die historischen Karten (Siegfried- und Dufourkarte (Zeitreise �• Kar-

tenwerke vom Bund, Quelle: WebGIS Bund)) wie auch der Leitungskataster 
(Geoinfra vom 04. Oktober 2021) zur Hilfe genommen.  
 

Gemäss Art. 41a Abs. 5 GSchV kann auf eine Festlegung des Gewässerraums 
verzichtet werden, wenn keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Ist 
in einem Waldgebiet eine Aktivität vorgesehen, welche die Gewässerfunktion 

tangieren könnte, muss ein Gewässerraum definiert werden, wie auch wenn 
eine Ausdolung oder Revitalisierung verwirklicht werden soll. 

3.2.2  Zusammenfassung Interessenabwägung (Verzicht)  

Von den 52 untersuchten Gewässerabschnitten in der Phase 2, müssen bei 10 
Abschnitten ein Gewässerraum festgelegt werden. Dies aufgrund von über-

wiegenden Interessen wie zum Beispiel Hochwasserschutz.  

Bei den restlichen 42 Gewässerabschnitten wird auf eine Ausscheidung des 
Gewässerraums verzichtet.  
 

Da nicht alle Namen der Fliessgewässer bekannt sind, werden sie anhand der 
Fachschlüsselnummer des Referenzdatensatzes gekennzeichnet (abrufbar im 
WebGis Kanton Schwyz). 

 

Fachschlüsselnummer  Name (falls bekannt)  Ausscheidung GWR 

000-2890 - Nein 

000-3110 Tschädige Nein 

000-2611 und 000-2612 Heilibach Nein 

665-0000 und 665-0010 Eichbächli Nein 

000-3180 Gütschbächli Nein 

000-3130, 000-3140, 000-3150,  
000-3160 und 000-3170 

Dorfbach  
Merlischachen Nein 

000-2630 Haurenbach Nein 

664-0000 Wijerbach Nein 

000-2650 und 000-2660 Langweidbächli Nein / Ja  

000-3220 - Nein 

000-3210 Winkelbächli Nein 

000-3230 - Nein 

663-0010 Gloritobelbach Ja 

667-0100 Sunnehöflibach Nein 

667-0090 Sägebach Nein 

667-0003 Aahusbach Nein 

Historische Karte und  

Leitungskataster  

Wald 
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667-0080 - Nein 

667-0070 - Nein 

667-0050 - Nein 

667-0002  Aahusbach Wird in einem anderen 
Verfahren festgelegt.  

667-0020, 667-0030 und 667-0040 - Nein 

000-2990 - Nein 

668-0050 Laubbach Nein 

668-0060 Fännbach Nein 

668-0000 Erlibach Nein 

668-0010 - Nein 

000-2680 Volgisriedbach 1 Ja 

000-2690 Volgisriedbach 2 Ja 

000-2700 Volgisriedbach 3 Ja 

657-0000 Lauibach Ja 

656-0000 Ghürschbach Ja 

000-2740 und 000-2750 Rickenbach Nein 

654-0000 Fischchrattenbach Ja 

000-3260 und 000-3270 - Nein 

000-3000 - Nein 

663-0030 - Nein 

663-0020 Jaistbach  Nein 

660-0000 Dürrenbach Ja 

000-2670 Chlosterbächli Ja 

000-3330  - Nein 

000-2950 - Nein 
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3.3 Fliessgewässer mit Gewässerraumfestlegung  

Anhand der vorgenommenen Interessenabwägungen (Phase 1 und Phase 2) 

wird für folgende Fliessgewässer im Bezirk Küssnacht ein Gewässerraum aus-
geschieden. 
 

 
Abb. 15: Fliessgewässer mit Gewässerraumfestlegung  

  

Perimeter KNP Chüelochtobel 

Festlegung Gewässerraum nach Phase 1 

Festlegung Gewässerraum nach Phase 2 
 
Verzicht auf Festlegung  
des Gewässerraums 
 
Gewässerraum wird später im 
Rahmen eines Hochwasser- 
schutzprojekts festgelegt  
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3.4 Bemessung Gewässerräume Fliessgewässer 

Die Festlegung des Gewässerraums erfolgt gemäss Artikel 41a der Gewässer-

schutzverordnung (GSchV) auf der Grundlage der natürlichen Gerinnesohlen-
breite. Diese beschreibt den Zustand des Gewässers in seiner natürlichen, un-
verbauten Form und unterscheidet sich häufig von der tatsächlichen Sohlen-

breite. Letztere bezeichnet die Fläche des Gerinnes, die aktuell regelmässig 
mit Wasser bedeckt ist und durch technische Eingriffe wie Begradigungen 
oder Uferverbauungen beeinflusst sein kann. 

 
Ob ein Fliessgewässer eine natürliche Gerinnesohlenbreite aufweist, wird an-
hand der ökomorphologischen Daten beurteilt. Bei Gewässern mit einge-

schränkter oder fehlender Breitenvariabilität muss die natürliche Sohlenbreite 
bestimmt werden. Für diese Planung kamen die Korrekturfaktormethode und 

die Referenzmethode zur Anwendung. 

 
Das Amt für Gewässer stuft die Referenzmethode als besonders verlässlich 
ein und empfiehlt, diese Methode, sofern eine geeignete Vergleichsstrecke 

vorhanden ist, prioritär zur Bestimmung der natürlichen Gerinnesohlenbreite 
anzuwenden. Die Korrekturfaktormethode kann ergänzend zur Plausibilisie-
rung der Resultate eingesetzt werden. 

 
Bei dieser Methode wird die natürliche Gerinnesohle anhand einer geeigneten 
Vergleichsstrecke desselben Gewässers bestimmt. Die Vergleichsstrecke 

muss sich ober- oder unterhalb des zu beurteilenden Abschnitts befinden und 
ähnliche topografische und gestalterische Eigenschaften aufweisen.  Zudem 

soll sie einen naturnahen Zustand zeigen. 

 
Zur Beurteilung, ob die Vergleichsstrecke als repräsentativ gelten kann, kön-
nen historische Karten beigezogen werden. Diese ermöglichen Rückschlüsse 

auf die ursprüngliche Ausprägung und Breite des Gewässers und unterstützen 
die Einschätzung der Eignung der Referenzstrecke. 
Dabei ist zu beachten, dass Nebenstränge in der Regel nicht mit Hauptsträn-

gen vergleichbar sind. 
 
Ist eine geeignete Vergleichsstrecke vorhanden, kann deren Gerinne-

sohlebreite für den untersuchten Abschnitt verwendet werden. Ergänzend 
kann zur Verifizierung die Korrekturfaktormethode herangezogen werden. 

 

Methodik  

Referenzmethode 
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Abb. 16: Beispiel Anwendung Referenzmethode; Quelle: www.geo.map.sz.ch (Aufruf: 26.05.2025)  

 
Ist keine geeignete Referenzstrecke vorhanden, wird die natürliche Gerinne-

sohlenbreite anhand der tatsächlichen Sohlenbreite und eines Korrekturfak-
tors berechnet. Dieser Faktor richtet sich nach Art und Ausmass der Uferver-
bauung und ermöglicht eine Annäherung an den ursprünglichen Zustand des 

Gewässers. 
 
Formel für die Berechnung der natürlichen Gerinnesohle: 

tatsächliche Gerinnesohlenbreite x Korrekturfaktor  =   natürliche Gerinnesohle 
 
Der Korrekturfaktor ist abhängig von der Uferverbauung des Gewässers: 

Natürlich  

Korrekturfaktor  

(kein Faktor)  

x 1.0 

 

Naturnah;  

unverbauten  

Gewässer 

Eingeschränkte 

Breitenvariabilität 

Korrektur  

x 1.5 

 

Wenig beeinträch-

tigt; teilweise begra-

digtes, punktuell ver-

bautes Ufer 

Fehlende Breitenva-

riabilität  

Korrekturfaktor  

x 2.0 

 

Naturfremd; 

künstlich, begradig-

tes bis vollständig 

verbautes Gewässer 

Methodik  

Korrekturfaktormethode  

Naturnahe Vergleichsstrecke 
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3.4.1  Berechnung Gewässerraumbreite  

Grundsätzlich wird die Gewässerraumbreite gemäss Art. 41a Abs. 2 GSchV 

wie folgt berechnet. Dabei spielt es eine grosse Rolle, ob ein Fliessgewässer 
eine nGSB von kleiner als 2 m besitzt oder nicht. 
 

Nat. Gerinnsohle (nGSB) Gewässerraumbreite mind.  

<2m = 11m 

2-15m = nGSB * 2.5+7 m 

 Beispiel: 3m * 2.5+7m = 14.5m 

 
Innerhalb von Natur- und weiteren Schutzgebieten gelten jedoch vergrösserte 

Gewässerräume. Dies: 
�„  in Biotopen von nationaler Bedeutung, 

�„  in kantonalen Naturschutzgebieten,  

�„  in Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung, 
�„  in Wasser- und Zugvogelreservaten von internationaler oder nationaler Be-

deutung sowie bei gewässerbezogenen Schutzzielen, in Landschaften von 

nationaler Bedeutung (BLN) und kantonalen Landschaftsschutzgebieten.  
 
Bei Fliessgewässern innerhalb eines solchen Gebiets, findet die Bemessung 

nach Art. 41a Abs. 1 GSchV Anwendung: 
 

Nat. Gerinnsohle (nGSB) Gewässerraumbreite mind.  

<1m = 11m 

1-5m = nGSB * 6+5m 

 Beispiel: 3m*6+5m = 23m  

>5m =nGSB + 30m 

 Beispiel: 8m+30m = 38m 

 

 

Abb. 17: Schlüsselkurve der Gewässerraumbreiten, Quelle: R+K 

 

Art. 41a Abs. 2 GSchV 

(in Grafik blaue Kurve 

«Normal») 

Natur- und Schutzgebiete 

(in Grafik orange Kurve 

« Biodiversität») 

Art. 41a Abs. 1 GSchV 

Grafik Kurven 

Gewässerraumbreite 



Festlegung Gewässerräume und Gefahrenzonen, Bezirk Küssnacht 

X:\ RP\ 390 Küssnacht am Rigi\ 86 Teilrevision NUP (Gewässeraum- und Gefahrenzonen)\ 13 

aktuelles Exemplar, Verfahren\ 6_öffentliche 

Auflage\ 01_Bericht\ Erläuterungsbericht_Küssnacht.docx 

33  

 

Abb. 18: Beispielausschnitt Immensee, Quelle: https://map.geo.sz.ch  

 

Abb.19: Entwurf Zonenplan Merlischachen 

 
Durchschnittliche  
Gerinnesohle Korrekturfaktor  Nat. Gerinnsohle Gewässerraumbreite 

0.6 m 1.5 (eingeschränkte 
Breitenvariabilität)  0.9 m 

�Æ Für Fliessgewässer 
mit einer Gerinnesohle 
von weniger als 2.0 m 
natürliche Breite: 11 m 

 
  

Beispiel Berechnung  

Gewässerraumbreite 

Berechnung nach 

Art. 41 Abs. 2 GSchV 

11 m 
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3.4.2  Abweichungen gegenüber der erforderlichen Breite  

Bei der Festlegung der Gewässerraumbreite für Fliessgewässer taucht  der 

Spezialfall Fliessgewässerprojekte auf. Im Bezirk Küssnacht sind einige 
Fliessgewässerprojekte vorhanden. Der Gewässerraum wird entsprechend an 
die Fliessgewässerprojekte angepasst.  

 
Das Bauprojekt wurde inzwischen abgeschlossen. Am 17. Oktober 2024 
wurde die Renaturierung im Rahmen einer offiziellen Eröffnungsfeier der Öf-

fentlichkeit vorgestellt.  

 

Abb. 20: Bauprojekt Giessenbach und Dorfbach; Quelle: Holinger AG (Stand: 11.01.2022) 

 

Abb. 21: Mündungsbereiche der neuen Bäche am Quai; Quelle: https://www.kuessnacht.ch/ver-
waltung/news.html/104/news/4202  (Aufruf: 22.07.2025)  
 

  

Spezialfall  

Fliessgewässerprojekte 

Renaturierung Giessenbach 

und Dorfbach 

Festlegung  
Gewässerraum 
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Abb. 22: Der Gewässerraum wird auf 12 m festgelegt ; Quelle: bsp Ingenieure + Planer AG (Stand: 

19.12.2022)  

Der Luterbach fliesst auch in der Nähe des Gestaltungsplans Teufrüti vorbei, 

jedoch wurde im Gestaltungsplan keine Gewässerraumlinie festgelegt  und in 
den Sonderbauvorschriften wird der Gewässerraum ebenfalls nicht erwähnt. 
Deshalb wird der Gewässerraum in diesem Abschnitt auch mit einer Breite von 

12 m ausgeschieden und im Bereich des Stauraums erhöht. 

 

Abb. 23: Ausschnitt Änderungsplan  

 

Projekt Luterbach (Vision 21) 

Stauraum integriert in 
GWR maximal 21.80 m 

Gestaltungsplan 
Teufrüti  

Projekt Luterbach 

GWR = 12 m 
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Abb. 24: Hochwasserschutz Giessenbach: Geschiebesammler; Quelle: bsp Ingenieure + Planer 

AG (Stand: 22.09.2021) 

Der Gewässerraum wird beidseitig festgelegt (12 m). Im Bereich des Geschie-
besammlers wird der Gewässerraum auf die Breite des Geschiebesammlers 
vergrössert. 

 

Abb. 25: Ausschnitt  Änderungsplan Küssnacht 

 
Für den Abschnitt des Giessenbachs zwischen dem Sportplatz Luterbach und 

der Eindolung Kelmatt wurde durch das Ingenieurbüro Geoinfra ein Vorprojekt 
erarbeitet. Dieses untersucht Massnahmen zur Behebung des bestehenden 

Geschiebesammler  

Giessenbach 

Giessenbach 

Sportplatz Luterbach bis zur 

Eindolung Kelmatt  
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Hochwasserschutzdefizits sowie die Möglichkeit einer Offenlegung in Teilbe-
reichen. Auf Grundlage dieses Abschnittprojekts wurde der für die Umsetzung 

der Massnahmen erforderliche Gewässerraum berechnet. Auf Grundlage die-
ses Abschnittprojekts wurde der für die Umsetzung der Massnahmen erfor-
derliche Gewässerraum berechnet. Die Festlegung erfolgt abschnittsweise dif-

ferenziert, entsprechend den hydraulischen und baulichen Gegebenheiten vor 
Ort. 
Abschnitt ab Bodenstrasse bachabwärts (Richtung Renaturierung):  

Ab der Bodenstrasse in Richtung der bestehenden Renaturierung wird ein Ge-
wässerraum von 14�×m festgelegt.  Dieser Abschnitt des Giessenbachs verläuft 
offen und bietet genügend Raum, damit sich das Gerinne ohne technische 

Verbauung innerhalb des festgelegten Gewässerraums dynamisch entwickeln 
kann. Die Breite von 14�×m erlaubt eine grössere Breitenvariabilität und unter-
stützt eine standortgerechte Ausbildung der Gerinneform und Sohle. Die Fest-

legung berücksichtigt sowohl die Anforderungen an den Hochwasserschutz 
als auch die gewässerökologischen Zielsetzungen gemäss Gewässerschutz-
gesetz (GSchG). 

 

 

Abb. 26: Vorprojekt Giessenbach: Abschnitt Bodenstrasse bis Eindolung Kelmatt; Quelle: Geoinfra Ingenieure AG (Stand: 

30.10.2024)  

 

Abb. 27: Ausschnitt Änderungsplan  

Abschnitt ab Bodenstrasse bachaufwärts bis Sportplatz Luterbach:  

In diesem Abschnitt ist der Giessenbach vollständig eingedolt. Eine Offenle-

gung wurde im Rahmen des Vorprojekts geprüft, ist jedoch aufgrund der be-
stehenden baulichen und räumlichen Verhältnisse aus wasserbaulicher Sicht 
nicht realisierbar. Gemäss Artikel 41a Absatz 5 der Gewässerschutzverord-

nung (GSchV) kann bei eingedolten Gewässerabschnitten grundsätzlich auf 
die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet werden. 
 

Festlegung Gewässerraum: 14 m 
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In diesem Fall besteht jedoch aufgrund des bestehenden Hochwasserschutz-
defizits ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Festlegung eines Ge-

wässerraums. Auf Grundlage des Vorprojekts wird daher ein Gewässerraum 
von 6�×m festgelegt. Diese Breite wurde unter Berücksichtigung der techni-
schen Anforderungen als ausreichend beurteilt. Sie gewährleistet insbeson-

dere den Zugang für Unterhalts- und Sanierungsarbeiten. 
 
Eine ökologische Entwicklung des Gewässers ist aufgrund der Eindolung zwar 

nicht möglich; die planerische Sicherung des Trasses trägt jedoch zur langfris-
tigen Gewährleistung der technischen Funktionsfähigkeit sowie zur Behebung 
des Hochwasserschutzdefizits  im Rahmen künftiger Sanierungsmassnahmen 

bei. 
 

 

Abb. 28: Ausschnitt Änderungsplan  
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Abb. 29: Umgebungsplan GP Sagiried; Quelle: Alex | Burger | Architekt (Stand: 27.06.2014)  

Der Gewässerraum wird gemäss Gestaltungsplan Sagiried festgelegt. Beidsei-
tig wird eine Gewässerraumbreite von 6 m ab der Mittelachse definiert.   

 

Abb. 30: Ausschnitt Änderungsplan  

 
  

Gestaltungsplan Sagiried 

Festlegung  
Gewässerraum 
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Für den Gschweighusbach wurde durch das Ingenieurbüro Geoinfra ein Vor-
projekt erarbeitet, das Massnahmen zur Behebung des bestehenden Hoch-

wasserschutzdefizits untersucht e. Der in diesem Zusammenhang erforderli-
che Gewässerraum wurde ermittelt  und bildet die Grundlage für die Festle-
gung im Rahmen der vorliegenden Nutzungsplanung. Für den untersuchten 

Abschnitt wird ein Gewässerraum von 12 m festgelegt.  

 

Abb. 31: Vorprojekt Gschweighusbach Teil 1; Quelle: Geoinfra Ingenieure AG (Stand: 11.04.2025)  

 

Abb. 32: Vorprojekt Gschweighusbach Teil 2; Quelle: Geoinfra Ingenieure AG (Stand: 11.04.2025)  

 

Abb. 33: Ausschnitt Änderungsplan  

 
  

Vorprojekt Gschweighusbach 

Festlegung Gewässerraum: 
12 m 

Festlegung Gewässerraum: 
12 m 
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Wie für den Gschweighusbach wurde auch für den Sägenbach durch das Inge-
nieurbüro Geoinfra ein Vorprojekt erarbeitet, das Massnahmen zur Behebung 

des bestehenden Hochwasserschutzdefizits untersucht e. Der in diesem Zu-
sammenhang erforderliche Gewässerraum wurde ermittelt  und bildet die 
Grundlage für die Festlegung im Rahmen der vorliegenden Nutzungsplanung. 

Für den untersuchten Abschnitt wird ein Gewässerraum von 11 m festgelegt. 
 

 

Abb. 34: Ausschnitt Vorprojekt Sägebach; Quelle: Quelle: Geoinfra Ingenieure AG (Stand: 11.04.2025) 

 

Abb. 35: Ausschnitt Änderungsplan Haltikon  

 
  

Sägerei in Haltikon 
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Siedlungsgebiet  (ab dem bestehenden Geschiebesammler Seebodenstrasse 
bachabwärts)  

Für den Dorfbach Küssnacht hat der Bezirk Küssnacht aufgrund der sehr ho-
hen Hochwasserschutzpriorität ein Vorprojekt erarbeiten lassen. Dieses zeigt 
auf, an welchen Stellen Massnahmen notwendig sind, um das bestehende 

Hochwasserschutzdefizit zu beheben.  
 
Der untersuchte Abschnitt im Siedlungsgebiet ist teils offen, teils eingedolt. 

Engstellen bestehen auch innerhalb des Siedlungsgebiets. Entscheidend ist 
jedoch, dass das Hochwasserrisiko nicht primär durch Ausbaumassnahmen 
im Siedlungsgebiet selbst gemindert werden kann, sondern durch Massnah-

men ausserhalb des Siedlungsgebiets, insbesondere durch einen Geschiebes-
ammler im Gebiet Sigisrüti. Dieser soll den Geschiebeeintrag und damit das 
Risiko von Verstopfungen und Überlastungen im unteren Gewässerabschnitt 

deutlich reduzieren. 
 
Im Siedlungsgebiet sind dennoch bauliche Eingriffe notwendig: Die bestehen-

den Leitungen müssen teilweise saniert werden. Dadurch kann das Hochwas-
serschutzdefizit auch in diesem Abschnitt reduziert werden �• eine Offenle-
gung ist jedoch aufgrund der dichten Bebauung und aus wasserbaulicher 

Sicht nicht möglich.  
 
Gemäss Art.�×41a Abs.�×4 GSchV kann der Gewässerraum in dicht überbauten 

Gebieten reduziert werden, sofern der Hochwasserschutz gewährleistet ist. Im 
vorliegenden Abschnitt des Dorfbachs sind keine baulichen Eingriffe erforder-

lich, die zusätzlichen Raum beanspruchen würden. Die Hochwassergefahr 

wird insbesondere durch Massnahmen ausserhalb des Siedlungsgebiets, wie 
etwa den geplanten Geschiebesammler, wirksam reduziert. Zusätzlich verbes-
sert die Sanierung der bestehenden Leitungen die hydraulische Leistungsfä-

higkeit des Systems. 
 
Für den langfristigen Unterhalt und die Erneuerung dieser Leitungen ist ein 

dauerhafter Zugang erforderlich. Ein Arbeitsraum von 6.0�×m Breite ist hierfür 
ausreichend. Auf dieser Grundlage wird im Siedlungsgebiet ein Gewässerraum 
von 6.0�×m festgelegt.  

 
Im Bereich der Seebodenstrasse erfolgt die Festlegung asymmetrisch: Der Ge-

wässerraum wird um 1.0 �×m in Richtung der Strasse verschoben. Dementspre-

chend beträgt die Breite des Gewässerraums fliessrichtungsrechts 4.0 �×m und 
fliessrichtungslinks 2.0 �×m. Der Strassenraum kann als dauerhafter Arbeits-
raum genutzt werden und bietet ausreichend Platz für Unterhalt und Erneue-

rung der Leitungen. 
 
 

Dorfbach Küssnacht 
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Abb. 36: Ausschnitt Vorprojekt Dorfbach Küssnacht ; Quelle: Quelle: Geoinfra Ingenieure AG (Stand: 11.04.2025) 

 

Abb. 37: Ausschnitt Änderungsplan Küssnacht 
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Abb. 38: Gestaltungsplan Langweid ; Quelle: GKS 

Der Gewässerraum wird gemäss Gestaltungsplan Langweid festgelegt. Beid-
seitig wird eine Gewässerraumbreite von 6 m ab der Mittelachse definiert.   

 

Abb. 39: Ausschnitt Änderungsplan Küssnacht 

 
  

GP Langweid 

Festlegung  
Gewässerraum 



Festlegung Gewässerräume und Gefahrenzonen, Bezirk Küssnacht 

X:\ RP\ 390 Küssnacht am Rigi\ 86 Teilrevision NUP (Gewässeraum- und Gefahrenzonen)\ 13 

aktuelles Exemplar, Verfahren\ 6_öffentliche 

Auflage\ 01_Bericht\ Erläuterungsbericht_Küssnacht.docx 

45  

Für die Aushubablagerungsstelle Aahus III wurde die Umlegung des Brüsch-
haldenbachs vorgenommen. Im Rahmen des damaligen Bauprojektes wurde 

der Gewässerraum bereits verbindlich festgelegt.  
Aufgrund des Spezialfalls Chüelochtobel (siehe Kapitel 3.4.4) wird der ver-
bindliche Gewässerraum gemäss Bauprojekt nur ausserhalb des Perimeters 

Chüelochtobel übernommen. 

   

Abb. 40: Bauprojekt Brüschhaldenbach; Quelle: hsk Ingenieure AG (Stand: 06.11.2008) 

 

 

Abb. 41: Ausschnitt Änderungsplan  

  

Brüschhaldenbach 

14 m 11 m 

Perimeter Chüelochtobel 
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3.4.3  Spezialfall Übergangsbestimmungen  

Der Jaistbach entspringt unterhalb des Jaistweg s und fliesst Richtung Osten 

bis zur Talstrasse. Danach fliesst er entlang der Talstrasse bis er in den Gies-
senbach einmündet. Bis zum eingedolten Abschnitt fliesst der Bach im Wald. 
Ab der Eindolung weist der Jaistbach eine mittlere Hochwasserschutzpriorität 

auf. Aufgrund dessen hat der Bezirk Küssnacht ein Hochwasserschutzkonzept 
erarbeiten lassen. 

 

 

 

Abb. 42: Ausschnitt Jaistbach ; Quelle: 

https://geo .map.sz.ch 

 Abb. 43: Hochwasserpriorität  mittel (gelb) ; 

Quelle: AFG (Stand: November 2020) 

 
Das Hochwasserschutzkonzept sieht vor, den offenen Abschnitt auszubauen 

und die Abflusskapazität der Eindolung zu erhöhen. In diesem Zusammen-
hang soll auch die Leitung umgelegt werden. Die Leitung wird neu innerhalb 

des Strassentrasses des Lärchenwegs erstellt. Eine Unterquerung des Gebäu-

des Vers.-Nr. 3945 soll vermieden werden. 
 

 

 

 
Abb. 44: Ausschnitt Situationsplan Vorprojekt Hochwasser-

schutz Jaistbach ; Quelle: geoinfra Ingenieure AG (Stand: 

07.07.2022) 

 Abb. 45: Umlegung Jaistbach; Quelle: geoinfra Ingeni-

eure AG (Stand: 20.07.2022) 

 
Aufgrund der Umlegung ist ein Gewässerraum beim eingedolten Abschnitt 

nicht zweckmässig. Bis das Projekt umgesetzt ist, gelten die Übergangsbe-
stimmungen gemäss Gewässerschutzverordnung, Kapitel 10. Nach der Um-
setzung des Hochwasserschutzprojekts wird auf einen Gewässerraum ver-

zichtet. Es gilt die Bestimmung §34 Abs. 2 PBV.  

Jaistbach  

Eingedolt 
offen  
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